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II.
Verwahrgeldrechnung

§ 6
Verwahrgelder (Verwahrungen), die entsprechend der Kas

senordnung des Staatshaushaltes2 über Verwahrkonten abge
wickelt werden, sind in der Verwahrgeldrechnung zu erfas
sen und nachzuweisen.

§7
(1) Die Einnahmen und Ausgaben für Verwahrungen sind 

auf Buchungskonten einzeln zu erfassen und nachzuweisen.
(2) Die Buchungskonten sind von den staatlichen Organen 

und Einrichtungen auf der Grundlage des Sachkontenrah
mens selbst zu bestimmen. Dabei sind die Festlegungen zur 
Organisation der EDV-Projekte einzuhalten.

(3) Die Bestände auf den Verwahrkonten sind mit der Ver
wahrgeldrechnung mindestens vierteljährlich abzustimmen.

(4) Wenn Mittel des Staatshaushaltes über Sonderkonten 
abgewickelt werden, ist entsprechend den Absätzen 1 bis 3 
zu verfahren.

III.
Grundmittel- und Investitionsrechnung

§8

(1) In der Grundmittelrechnung sind die Grundmittel
bestände und die Zugänge oder Abgänge mengen- und wert
mäßig zu erfassen und nachzuweisen. Die Grundmittelrech
nung ist als statistische Rechnung zu führen.

(2) Grundmittel sind Arbeitsmittel, deren normative Nut
zungsdauer 1 Jahr überschreitet und die einen Bruttowert ab 
500 M haben. Zu den Grundmitteln gehören auch solche aus 
Erstausstattungen und Ausstattungsgesamtheiten.

(3) In der Grundmittelrechnung sind auch die Grundmittel, 
die sich außerhalb der Grenzen der Deutschen Demokratischen 
Republik befinden, nachzuweisen. Spezielle Festlegungen 
hierzu erfolgen durch die zuständigen Ministerien und an
deren zentralen Staatsorgane.

§9
(1) Der Bestand und die Bestandsveränderung an Grund

mitteln sind für das jeweilige staatliche Organ bzw. für die 
staatliche Einrichtung nach Grundmittelarten zu erfassen. 
Mindestens zum Jahresabschluß sind der Bruttowert und der 
Verschleiß sowie die Abschreibungsbeträge der Grundmittel 
nachzuweisen. Für die Gliederung, Bezeichnung und Nume
rierung der Buchungskonten sowie für die Zusammenfassung 
nach Kapiteln und Einzelplänen gilt die Systematik des 
Staatshaushaltes der DDR.

(2) Über das Ausscheiden von Grundmitteln aus dem 
Grundmittelbestand durch Verkauf, Verschrottung, Abbruch 
oder unentgeltliche Umsetzung, Schadensfall oder aus sonsti
gen Gründen sind Protokolle anzufertigen.

(3) In den staatlichen Organen und Einrichtungen werden 
keine Amortisationsfonds gebildet.

§10
(1) Staatliche Organe und Einrichtungen, die an andere 

staatliche Organe und Einrichtungen oder an Betriebe Grund
mittel zur Nutzung überlassen haben, sind verpflichtet, diese 
in ihrer Grundmittelrechnung zu erfassen. Die Nutzer solcher 
Grundmittel haben einen gesonderten Nachweis zu führen.

(2) Fremdanlagenerweiterungen (Anbauten, Umbauten oder 
Ausbauten) an Gebäuden und baulichen Anlagen, die nicht 
zum Grundmittelbestand des staatlichen Organs oder der 
staatlichen Einrichtung gehören, sind — soweit die Kosten je 
Maßnahme 500 M übersteigen — wie Grundmittel zu behan
deln' und gesondert nachzuweisen.

2 Z. Z. gilt die Erste Durchführungsbestimmung vom 1. Juli 1974 
zum Gesetz über die Staatshaushaltsordnung der Deutschen Demo
kratischen Republik — Kassenordnung des Staatshaushaltes — (GBl. I 
Nr. 36 S. 341).

§ii
Die Erfassungsmerkmale für Investitionen und der Nach

weis über die Durchführung von Investitionen haben min
destens der Kennziffernnomenklatur der zentralisierten Be
richterstattung zu entsprechen.

IV.
Materialrechnung

§12
(1) In der Materialrechnung sind die Materialzugänge und 

-abgänge sowie die Materialbestände mengenmäßig zu erfas
sen und nachzuweisen. Die Materialrechnung ist als stati
stische Rechnung, zu führen.

(2) In die Materialrechnung sind geringwertige und schnell
verschleißende Arbeitsmittel (Bruttowert 50 M bis unter 
500 M) und Materialien bzw. Fachbedarfsartikel einschließ
lich Lebensmittel einzubeziehen.

(3) Das Material ist nach Materialartikeln nachzuweisen. 
Für den einzelnen Materialartikel sind mindestens die Arti
kelbezeichnung, die Menge und die Maßeinheit, der Preis je 
Maßeinheit und der Lagerort zu erfassen und nachzuweisen.

§13
(1) Materialzugänge erfolgen durch Kauf, unentgeltliche 

Umsetzung, Eigenherstellung sowie Inventurplusdifferenzen. 
Der Zugang von Material ist zum Zeitpunkt des Einganges zu 
erfassen. Der Bezug von Material durch Importe ist geson
dert nachzuweisen.

(2) Materialabgänge erfolgen durch Verbrauch, Verkauf, 
unentgeltliche Umsetzung, Verschrottung oder Vernichtung. 
Der Abgang von Material ist grundsätzlich zum Zeitpunkt 
der Entnahme vom Materiallager zu erfassen. Die verbrau
chende bzw. empfangende Stelle ist nachzuweisen. Bei In
venturminusdifferenzen ist entsprechend zu verfahren. Als 
Materialbestand zählt das auf Lager befindliche Material.

V.
Arbeitskräfterechmmg

§14
(1) In der Arbeitskräfterechnung sind Anzahl und Struktur 

der Arbeitskräfte sowie der Lehrlinge, Zugänge und Abgänge 
von Arbeitskräften, Arbeitszeit und Ausfallzeiten, Brutto- 
und Nettolöhne bzw. Brutto- und Nettogehälter, Prämien und 
andere Zahlungen sowie die Teilnahme an Ausbildungs- und 
Weiterbildungsmaßnahmen zu erfassen und nachzuweisen. Die 
Erfassungsmerkmale je Arbeitskraft und je Lehrling werden 
mit Richtlinie gemäß § 20 Abs. 1 festgelegt.

(2) Die Anzahl der Arbeitskräfte ist in Personen und Voll
beschäftigteneinheiten als Stichtags- und Durchschnittszahl 
nachzuweisen. Die Anzahl der Lehrlinge ist in Personen als 
Stichtags- und Durchschnittszahl nachzuweisen.

(3) Die Kennziffern der Arbeitskräfterechnung sind ent
sprechend den Erfordernissen der zentralisierten und fach
lichen Berichterstattung sowie des Informationsbedarfs des 
staatlichen Organs bzw. der staatlichen Einrichtung zu grup
pieren.

VI.
Ordnungsmäßigkeit

§15
(1) Für die staatlichen Organe und Einrichtungen gelten die 

Rechtsvorschriften über die Ordnungsmäßigkeit in Rechnungs
führung und Statistik2 mit Ausnahme der Vorschriften über 
Aufbewahrungsfristen.

3 Z. Z. gilt die Anordnung vom 31. Dezember 1975 über die Ordnungs
mäßigkeit in Rechnungsführung und Statistik (GBl. I 1976 Nr. 2 S. 21).


